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«In dieser Phase ist alles aufwendiger»
Die neue Ertragswertschät
zung fordert die Gebäude
versicherung des Kantons  
St. Gallen (GVA). Jürg Schnei
der ist Leiter des Fachdienstes 
für Grundstückschätzungen 
und erklärt im Interview, wo 
die Herausforderungen liegen.

Die Anleitung für die Schätzung res
pektive Berechnung des landwirt
schaftlichen Ertragswertes wird 
vom Bund herausgegeben. Alle 
zehn Jahre sollte diese Anleitung 
überarbeitet werden. Der Bundes
rat beschloss am 31. Januar 2018 
eine neue Anleitung. Diese wurde 
am 1. April 2018 zusammen mit den 
damit verbundenen Änderungen 
der Verordnung über das bäuerliche 
Bodenrecht sowie der Pachtzinsver
ordnung in Kraft gesetzt. Sie löst 
mit vier Jahren Verspätung die An
leitung von 2004 ab. 

Herr Schneider, am 31. Januar wur-
de die neue Anleitung beschlossen 
und am 1. April in Kraft gesetzt. Hat-
ten Sie genug Zeit, die Neuerungen 
in Angriff zu nehmen?
Jürg Schneider: Nein. Die kurze 
Frist hat den Fachdienst für Grund
stückschätzung (FGS) etwas in Be
drängnis gebracht. 

Alle zehn Jahre sollte die Anleitung 
überarbeitet werden. Man hat also 
gewusst, dass da mal etwas Neues 
kommen wird.
Schneider: Wir wussten, dass etwas 
auf uns zukommt. Aber wir  bekamen 
im Vorfeld keinerlei Informationen, 
in welche Richtung es gehen könnte. 

Es ging also alles sehr schnell?
Schneider: Ja. Wir hatten organisa
torisch und personell acht Wochen 
Zeit, um uns auf die Neuerungen 

einzustellen. Das ist zu kurz. Die 
neue Anleitung für die Schätzung 
des landwirtschaftlichen Ertrags
wertes (SA2018) für unsere land
wirtschaftlichen Fachschätzer ha
ben wir erst kürzlich erhalten. Bevor 
wir die Neuerungen umsetzen kön
nen, müssen wir die neue Schät
zungsanleitung analysieren und 
das Personal schulen. Zudem müs
sen wir die Computerprogramme 
anpassen. Der Schweizer Bauern
verband (SBV) hatte bisher eine lo
gisch und verständlich aufgebaute 
Berechnungsvorlage (ExcelTabel
le, sog. BruggerDatei) angeboten. 
Doch nun hat der SBV bzw. Agriex
pert die völlig neue Webapplikati
on Agrivalor entwickelt. 

Und der Kanton St. Gallen wird 
damit arbeiten? 
Schneider: Wir sind noch in Abklä
rungen. Wahrscheinlich werden wir 
eine eigene ExcelVorlage erstel
len. Das hat den Vorteil, dass sich 
beim SchätzungsProzess und beim 
Schätzungsablauf nichts ändert. 

Und dieser Prozess verläuft wie?
Schneider: Heute ist es so, dass 
bei landwirtschaftlichen Schätzun
gen ein Fachteam, bestehend aus 
drei Personen, auf den Hof kommt. 
Zum einen der Grundbuchverwal

ter der Gemeinde, ein nichtland
wirtschaftlicher Schätzer, welcher 
die Gebäude schätzt und ein land
wirtschaftlicher Fachschätzer. Mit 
der Webapplikation des Bauern
verbands gäbe es somit mehr 
Schnittstellen und mehr Aufwand 
und wir müssten eine zusätzliche 
Applikation betreiben.

Das tönt nach Verzögerung. Wann 
setzt der Kanton St. Gallen die Neu-
erungen um?
Schneider: In Absprache mit dem 
kantonalen Steueramt wurde ent
schieden, die neue Anleitung erst 
per 1. Januar 2019 anzuwenden.

Jürg Schneider, Leiter Fachdienst für 
Grundstückschätzung. Bild. dh.

Vorläufige Schätzung
Ansprechpartner für vorläufige Schätzungen sind nach wie vor die örtli
chen Grundbuchämter. Die Gesuchsteller von vorläufigen Schätzungen 
werden darauf aufmerksam gemacht, dass diese Schätzungen derzeit 
noch nach der Schätzungsanleitung 2004 erstellt werden. Wird eine 
Schätzung nach neuer Regelung verlangt, so wird der Gesuchsteller an 
das Landwirtschaftliche Zentrum St. Gallen (LZSG) verwiesen, das wäh
rend der Übergangsphase bis Ende 2018 die Schätzungen vornimmt. Das 
LZSG wird die vorläufige Schätzung dem Grundbuchamt zur Prüfung ein
reichen. Die Behörde prüft diese und kann sie genehmigen.  meg.



10

H
of

 u
nd

 S
ta

ll
St

.G
al

le
r B

au
er

 2
0
–2

01
8

Was bedeutet das nun für einen 
Bauern, der noch in diesem Jahr 
sein Grundstück schätzt?
Schneider: Dann läuft alles nach 
der alten Schätzungsanleitung aus 
dem Jahr 2004.  

Und wenn der Bauer möchte, dass 
sein Grundstück nach neuer Anlei-
tung berechnet werden soll?
Schneider: Während der Über
gangsphase ist es möglich, eine 
Vor ausschätzung machen zu las
sen. Dazu meldet sich der Eigen
tümer beim Grundbuchamt seiner 
Gemeinde. Während der Über
gangsphase wird der Eigentümer 
vom Grundbuchamt an Walter 
 Appert vom Landwirtschaftlichen 
Zentrum St. Gallen (LZSG) verwie
sen. Er oder sein Team erstellt dann 
diese Vorausschätzungen. 

Das LZSG schickt dann die Schät-
zung zurück an das Grundbuchamt?
Schneider: Ja, so ist es. Die Schät
zung wird dann vom Fachteam 
Grundstückschätzung überprüft 
und mit Rechtsmitteln verfügt. Erst 
wenn diese Vorausschätzung rechts
kräftig ist, gilt für Pfandrechterrich

tungen im Grundbuch die neue 
Belastungsgrenze. 

Ist diese Vorrauschätzung relevant 
für das Steueramt?
Schneider: Eine Vorausschätzung 
ist eine szenarische Schätzung, bei
spielsweise wenn der Landwirt bau
en oder umbauen möchte. Sie hat für 
steuerliche oder versicherungstech
nische Zwecke keine Bedeutung.

Diese Vorausschätzung läuft um 
 einige Ecken. Muss der Gesuchstel-
ler mit höheren Gebühren rechnen?

Schneider: In dieser Übergangs
phase ist alles aufwendiger. Die 
Prüfung der Schätzung durch das 
Fachteam kann unter Umständen 
tatsächlich etwas teurer werden, 
als wenn sie die Schätzung selbst 
gemacht hätte. Doch die Gebühren 
sollen moderat ausfallen.

Übernimmt die Schätzung und Prü-
fung ab 1. Januar wieder der Fach-
dienst für Grundstückschätzungen?
Schneider: Das ist so, das oben er
wähnte Vorgehen gilt nur für die 
Übergangsphase bis Ende 2018. 
Danach werden die Vorausschät
zungen wieder wie gewohnt durch 
unsere Fachteams erstellt. 

Wenn also ein Betriebsleiter wäh-
rend der Übergansphase seinen Be-
trieb geschätzt und mit dem Bauen 
begonnen hat, ändert sich nach 
dem 1. Januar 2019 etwas am Wert 
der Liegenschaft?
Schneider: Nach Abschluss der 
Bauarbeiten wird eine Neuschät
zung nach SA2018 erstellt. Sobald 
die Schätzungswerte in Rechts
kraft erwachsen sind, werden die
se an das Steueramt und die GVA 
übermittelt. 

Was passiert mit denjenigen Be-
trieben, die 2016 und 2017 neu ge-
schätzt wurden?

Die neue Anleitung für die Schätzung des landwirtschaftlichen Ertrags
wertes 2018 löst diejenige aus dem Jahr 2004 ab. Bild: meg.

So läufts bei den Nachbarn
Der Kanton St. Gallen setzt die neue Anleitung für die Schätzung des landwirtschaftlichen Ertrags
werts mit einer Übergangsphase auf Anfang 2019 um. Andere Kantone gehen anders vor, wie die 
Auflistung zeigt.

Kanton Umsetzung

Thurgau: 1. April
Innerrhoden: 1. April

Ausserrhoden:
1. April/Berechnungsprogramm wird noch 
angepasst. Definitiv 1. Juni

Zürich: 1. April

Glarus: 1. April
Graubünden: 1. April

Mancherorts muss mit Verzögerung gerechnet werden.  meg.
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nach wie vor im ZehnJahresTurnus 
neu geschätzt.

Diese Betriebe ziehen aber unter 
Umständen den Kürzeren?
Schneider: Vielleicht ist es ein 
Nachteil, vielleicht ein Vorteil. Die 
einen hätten gerne eine höhere 
Belastungsgrenze und einen hö
heren Ertragswert, die anderen 
möchten lieber eine niedrige Be

lastungsgrenze und einen niedri
gen Ertragswert. Jedem Eigentü
mer steht es aber frei, jederzeit 
eine neue Schätzung zu beantra
gen.

Was bedeutet eine Schätzung für 
den einzelnen Betrieb?
Schneider: Einerseits ist die 
Grundstückschätzung Grundlage 
für die Steuerveranlagung. Die Ge
bäudeschätzungen sind anderer
seits relevant für den Versiche
rungsschutz im Schadenfall. Sie 
dienen auch als Grundlage für die  
Prämienberechnung der Gebäude
versicherung. Der landwirtschaftli
che Ertragswert kann zudem zur 

Berechnung des Pachtzinses her
angezogen werden.

In welchem Bereich wirkt sich die 
neue Anleitung einschneidend für 
die Landwirte aus?
Schneider: Dass der landwirt
schaftliche Normalbedarf an Wohn
raum nicht mehr von der Betriebs
grösse abhängt, sondern nur noch 
die Betriebsleiterwohnung nach 
landwirtschaftlichen Kriterien bewer
tet wird.

Das heisst also, dass die Betriebs-
leiterfamilie günstig wohnen kann, 
die anderen Wohneinheiten, sprich 
Zimmer oder Wohnungen, zum 
Marktwert geschätzt und versteu-
ert werden.
Schneider: Genau.

Ist die Anpassung der Anleitung 
zur Schätzung des landwirtschaft-
lichen Ertragswerts gerechtfertigt?
Schneider: Das ist eine politische 
Frage, die kann ich nicht beant
worten. Der Anstoss kam von land
wirtschaftlicher Seite. Man wollte, 
dass sich in der neuen Schätzung 
des landwirtschaftlichen Ertrags
werts die Rationalisierung und In
vestitionen der letzten Jahre wi
derspiegeln. Daher sind die Anpas
sungen nachvollziehbar.

Interview: Melanie Graf, Redaktion
Im nächsten Teil steht die Hofübergabe im Fokus.

Schätzungen im Kanton St. Gallen
Der Fachdienst für Grundstückschätzung (FGS) der Gebäudeversiche
rung des Kantons St. Gallen (GVA) schätzt im Schnitt pro Jahr über 
30 000 Grundstücke. Rund 5000 Grundstücke oder rund 1000 Betriebe 
sind landwirtschaftlich. Im Normalfall werden alle Grundstücke und 
Gebäude im ZehnJahresTurnus neu geschätzt. Der Fachdienst arbei
tet in 77 Gemeinden mit 65 Grundbuchämtern zusammen und be
schäftigt acht landwirtschaftliche Schätzer (Teilzeitanstellung in Pen
sen von rund 15 Prozent). Die so zusammengesetzten Fachteams legen 
die Steuerwerte von Grundstücken und Versicherungswerte der Ge
bäude fest.   meg.

«Wir hatten organisatorisch 
und personell acht Wochen 

Zeit, uns einzustellen.»
Jürg Schneider

T E L E X
Erster Weltbienentag, 20. Mai 
2018. Die Vereinten Nationen 
haben den 20. Mai zum Weltbie
nentag ausgerufen. Mit dem Bie
nentag soll das Bewusstsein über 
die wichtige Rolle der Insekten 
und die schwindenden Bestände 
geschärft werden. Honigbienen 
sind als landwirtschaftliche Nutz
tiere anerkannt. In der Schweiz 
erwirtschaften sie allein durch 
ihre Bestäubungsleistung einen 
wirtschaftlichen Wert von mehr 
als 350 Millionen Franken pro 
Jahr. Der Honigertrag dagegen 
macht nur einen Fünftel dieser 
Summe aus. Bienen sind also es
senziell für unsere Lebensmittel
sicherheit.  pd.

Zürcher Kantonsrat überweist 
AgroscopePostulat. Der Zür
cher Kantonsrat hat ein dringli
ches Postulat überwiesen, das 
die Rettung der Agroscope 
Standorte im Kanton verlangt. 
Mit dem Postulat «Rettungsplan 
für die landwirtschaftliche For
schung im Kanton Zürich» ver
langen CVP, SVP und Grüne, dass 
sich der Kanton Zürich für die 
Beibehaltung der Agroscope 
Standorte Reckenholz und Wä
denswil einsetzt. Das Postulat 
wurde diskussionslos überwie
sen.  lid.

Swissaid: Kein MercosurFrei 
handel mit Hormonfleisch. 
Obwohl das Freihandelsabkom
men die soziale Ungerechtigkeit 
im Süden verstärke und drastische 
Auswirkungen auf Umwelt und 
Klima hat, würden bei der aktuel
len Reise von Bundesrat Johann 
SchneiderAmmann und einer De
legation keine kritischen Stimmen 
angehört, kritisiert Swissaid.  lid.


